
Ich, die unterzeichnende Vreni Muster, geb. 1.3.1944, von Ilanz (GR), 
wohnhaft Musterweg 11, 6002 Luzern, verfüge letztwillig Folgendes:

1.	Alle meine bisherigen letztwilligen Verfügungen hebe ich hiermit 	
	 vollständig auf.

2.	Ich hinterlasse keine pflichtteilsgeschützten Erben und kann da- 
	 her vollumfänglich über meinen gesamten Nachlass frei verfügen.

3.	Ich setze die folgenden Personen als Erben meines Nachlasses ein:
	 a)	mein Patenkind, Peter Binder, geb. 30.11.1969,  
		  wohnhaft Bernstr. 2, 8400 Winterthur,   
	 b)	meine Nichte, Marianne Müller-Keller, geb. 12.7.1968,  
		  wohnhaft Zürcherstrasse 2, 6002 Luzern, je zu gleichen Teilen.   
	 Sollte eine(r) meiner eingesetzten Erben vorverstorben sein,  
	 geht dessen Erbanteil an seine Nachkommen in allen Graden 		
	 nach Stämmen. Sollte eine(r) der eingesetzten Erben vorver-
	 sterben und keine Nachkommen haben, geht dessen Erbanteil 		
	 an seinen Miterben. 

4.	Aus meinem Nachlass sind folgende Vermächtnisse auszurichten: 
	 a)	an meinen Velofreund Rolf Tanner, Zweiradweg 1,  
		  6002 Wald, mein Rennvelo «Mont Ventoux», 
	 b)	an Pro Senectute Kanton Luzern, Maihofstrasse 76,  
		  6006 Luzern, 10 000.– (zehntausend Franken). 

5.	Meine Nichte Marianne Müller-Keller bzw. die Ersatzerben sind  
	 berechtigt, meine Uhrensammlung auf Anrechnung an ihren  
	 Erbanteil zu Alleineigentum zu übernehmen. 

6.	Als Willensvollstreckerin ernenne ich Maria Egger, geb. 1.11.1970, 
	 Musterstrasse 1, 6002 Luzern. Sollte Maria Egger verstorben sein 	
	 oder das Amt ablehnen, ernenne ich Pro Senectute Kanton  
	 Luzern.

Luzern, 12. Juni 2026

Unterschrift: Vreni Muster

Testament
–	 Das Testament muss 

handschriftlich und 
	 vollständig von der 
	 Erblasserin/vom 
	 Erblasser verfasst 
	 werden.

–	 Ein Willensvollstrecker 
kann ernennt werden.
Auch Pro Senectute Kan-
ton Luzern kann einge-
setzt werden.

–	 Ort, Tag, Monat und Jahr 
der Testamenterstellung 
sind anzugeben.

–	 Neben den Erben können 
auch gemeinnützige 
Organisationen mit ei-
nem Vermächtnis (auch 
Legat) berücksichtigen 
werden (Bar und/oder 
Sachwerte).

–	 Eine Teilungsvorschrift 
kann verfügt werden 
(Vorrecht an einem 
Nachlassgegenstand).

–	 Es besteht die 
	 Möglichkeit neben 

Erben auch Ersatzerben 
einzusetzen.

Kanton Luzern
www.lu.prosenectute.ch

PDF gratis zum Download unter:
www.lu.prosenectute.ch/Testament

– 	Die Erblasserin, der 
	 Erblasser muss eigen-

händig unterschreiben.

Muster-Vorlage mit Vermächtnis
Beispiel einer Person ohne pflichtteilsgeschützte Erben



Ich, die unterzeichnende Vreni Muster, geb. 1.3.1944, von Ilanz (GR), 
wohnhaft Musterweg 11, 6002 Luzern, verfüge letztwillig Folgendes:

1.	Alle meine bisherigen letztwilligen Verfügungen hebe ich hiermit 	
	 vollständig auf.

2.	Meine beiden Kinder 
	 Sandra Muster, geb. 25.11.1969, wohnhaft Musterstrasse 30, 
	 6014 Littau und 
	 Reto Muster, geb. 12.3.1972, wohnhaft Musterstrasse 150,  
	 6130 Willisau  
	 setze ich auf den Pflichtteil zu Gunsten der nachfolgenden 
	 Erben gemäss Ziffer 3.

3.	An meinem frei verfügbaren Nachlass setze ich als zusätzliche 	
	 Erben
	 a)	mein Patenkind, Peter Binder, geb. 30.11.1969, wohnhaft  
		  Hinwilerstr. 2, 8400 Winterthur,  
	 b)	meine langjährige Freundin, Marianne Müller-Keller, 
	 	 geb. 12.7.1948, wohnhaft Zürcherstrasse 2, 6002 Luzern, 
	 c)	Pro Senectute Kanton Luzern, Maihofstrasse 76, 6006 Luzern,
		  je zu gleichen Teilen ein.  

4.	Als Willensvollstreckerin setze ich meine Tochter Sandra Muster 	
	 ein, als Ersatzwillensvollstrecker meinen Sohn Reto Muster. 	 	
	 Sollte Reto das Amt ablehnen, ernenne ich Pro Senectute Kanton 	
	 Luzern als Willensvollstreckerin.

Thalwil, 12. Juni 2026

Unterschrift: Vreni Muster

Testament
– 	Das Testament muss 

handschriftlich und 
	 vollständig von der 
	 Erblasserin/vom 
	 Erblasser verfasst 
	 werden.

– 	Die Pflichtteile der 
	 Kinder/des Ehegatten 

müssen beachtet 
	 werden.

– 	Ein Willensvollstrecker 
kann ernennt werden.

	 Auch Pro Senectute 
Kanton Luzern kann als 
neutrale Stelle einge-
setzt werden.

– 	Ort, Tag, Monat und Jahr 
der Testamenterstellung 
sind anzugeben.

– 	Es besteht zusätzlich 
	 die Möglichkeit gemein-

nützige Organisationen 
als Erben einzu- 
setzen (maximal in 

	 der Höhe der frei 
	 verfügbaren Quote).

– 	Eigenhändige Unter-
schrift der Erblasserin/ 

	 Erblasser ist unbedingt 
notwendig.

Muster-Vorlage mit Erbeinsetzung
Beispiel einer Person mit pflichtteilsgeschützten Erben

Kanton Luzern
www.lu.prosenectute.ch

PDF gratis zum Download unter:
www.lu.prosenectute.ch/Testament


